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370. 

Verordnung des Armeeoberkommandanten 
vom 4. Oktober 1916, V. Bl. Nr. 70

betreffend die Versorgung der Bevölkerung mit Bedarf- 
gegenständen.

Auf Grund der Mir kraft Allerhöchsten Oberbe
fehles übertragenen Befugnisse der obersten Z ivil- und 
M ilitärgewalt finde loh für die in ö st er re i chi sch-un - 
garischer M ilitärverw altung stehenden Gebiete Polens 
(Okkupationsgebiet) anzuordnen, wie folgt:

§1-

Bedarfsgegenstände.

Bedarfsgegenstände im  Sinne dieser Verordnung 
sind alle Sachen, die zur Befriedigung eines notw en
digen Lebensbedürfnisses für Menschen oder zur N ah

rung für Haustiere oder zur Erzeugung solcher Sachen 
dienen.

§2.

Anzeigepflicht.

Das M ilitärgeneralgouvernement kann  verordnen, 
dass jederm ann, der bestim mte Bedarfsgegenstände 
vorrätig hat, den V orrat nach Menge, GalLung und L a
gerungsort » z e ig e n  muss. W enn die Bedarfsgegen
stände einem anderen gehören, ist in  der Anzeige auch 
der Verfügungsberechtigte anzugebem.

Die Anzeigepfliicht kann auch auf bestim m te Ka
tegorien von Personen — Erzeuger, Händler, Lager
haus- und Verkehrsuntiernehm,unigen — beschränkt 
werden.

Die Verordnung des M ilitärgeneralgiouvemements 
bestimmt, innerhalb  welcher Zeit und bei welcher Stelle 
die Anzeige zu erstatten ist. Zu dieser Bestimm ung kann 
auch das Kreisikoanmanido erm ächtigt werden.
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Auskunftpflicht.

Jederm ann h a t auf Verlangen des Kreisfcomman- 
d'Ois — auch wenn die Anzeigepflicht n icht besteht — 
über die in seiner Gewahrsame befindlichen Vorräte 
an Badärfsgegensitäiidöii im Sinne des § 2 den Organen 
der k. u. k. M ilitärverw altung Auskunft zu geben-.

§4.

benördliche Erhebung.
Das K reiskam m ando kann jederzeit durch Augen

schein oder H ausdurchsuchung feststellen lassen, ob die 
Anizeigepflieht (§ 2) oder die Auskunftipflioht (§ 3) er
fü llt wurde.

Im Falle einer unterbliebenen oder w ahrheits
w idrigen Anzeige oder Auskunft h a t die Partei, die zur 
Anzeige oder Auskunft verpflichtet war, die Kosten der 
Erhebung unbeschadet der Strafverfolgung zu tragen,

§ 5.

Enteignung.
Um die Versorgung der Beveölkerung m it Bedarfs

gegenständen, zu sichern, kann das M ilitärgeneralgou
vernem ent die Enteignung von Vorräten an solchen 
Gegenständen anordnen und  bis zum Abschlüsse des 
E n  Lei gnu rxgs verfahr e ns die Beschlagnahm e verfügen. 
Die Beschlagnahm e kann auch vom Kreiskommando 
verfügt werden.

Ausgenommen von der Enteignung sind Feld
früchte, die nach § 5 der Verordnung des Armeeober- 
kommiandanten vom 11. Jun i 1916, Xf. 61 V. Bl., von 
der Beschlagnahm e ausgenommen sind, sowie sonstige 
Bedarfsgegenstände, die zum  U nterhalte des Verfü
gungsberechtigten, seines H ausstandes oder zur F o rt
führung seines eigenen landw irtschaftlichen oder ge
werblichen Betriebes notwendig sind.

§6.

Vergütung.
W enn über die Vergütung für die enteigneten 

Vorräte ein Einvernehm en m it dem Enteigneten nicht 
erzielt wird, bestim m t das Kreiskomm ando die Ver
gütung nach Anhörung z)weier Sachverständiger und 
eines Vertreters der Gemeinde, in  der die Vorräte la 
gern, bei Gegenständen, die dem schnellen Verderben 
ausgesetzt sind, nach Anhörunjg eines Sachverständi
gen. Das Kreiskomimando kan n  bei der Bestim m ung der 
Vergütung auch anderA .Interessenten oder Vertreter 
beteiligter am tlicher Stellen heranziehen.

§ 3. Der Enteignete h a t nach Bekanntgabe der festge
setzten Vergütung auf Verlangen des Krciskommandos 
den von deanseiben bezeichne len Organen die Vorräte 
gegen Auszahlung oder gerichtliche H interlegung der 
Vergütung zu übergeben.

W enn die Vergütung m it wenigstens tausend 
Kronen oder m it einem Betrage festgesetzt wurde, der 
niedriger ist als der von den Sachverständigen bean
tragte Schätzwert, kann der Enteignete innerhalb vier
zehn Tagen nach Bekanntgabe der festgesetzten Ver
gütung die gerichtliche Entscheidung über seinen E r
satzanspruch anrufen.

Das Gericht entscheidet im Incidentalverfahren.

§7.

Verlautbarung.
Unbeschadet der verbindenden Kundm achung der 

Verordnungen!, Anordnungen und Verfügungen des Mi- 
litärgeneralgouverneurs (§ 4 der Verordnung des Ar- 
meeoberkomimandanten vom 25. August 1915, Nr. 34 
V. Bl.) werden die auf Grund dieser Verordnung er
lassenen Vorschriften in  den A m tsblättern jener Kreise, 
in denen sie in K raft t/e teu , fern#? durch E inschal
tung in Tagesblätter, durch öffentlichen Anschlag und 
sonst in  ortsüblicher W eise zur allgemeinen Kenntnis 
gebracht.

§ 8.
Strafbestimmung.

1. W er eine auf Grund des § 2 oder § 3 vorgeschrie
bene Anzeige oder Auskunft unterlässt odep hiebei u n 
richtige Angaben m acht und wer dabei m itw irkt,

2. w er Vorräte an Bedarfsgegenständen oder Teile 
solcher Vorräte, deren Beschlagnahme oder Enteignung

I harch § 5 angeordnet wurde, verheim licht, unbefugt von 
ihrem  Lagerungsorte fortbringt oder die piflichtgemäs- 
,se Übergabe enteignete Vorräte verweigert,

w ird  vom Kreiskomma,nido — soj-erine die H and
lung nicht unter eine strengere Strafbestim m ung fällt— 
an Geld bis zu zehn tausend Kronen oder m it Arrest 
bis zu sechs Monaten bestraft.

Neben der Strafe kann  der Verfall der Vorräte 
ausgesprochen werden, deren Behandlung den Gegen
stand des Stralkenntnisises bildet.

Der Verfall verheim lichter Vorräte (§ 4) w ird auch 
ausgesprochen, wenn ein Strafverfahren n icht einge
leitet werden kann.

§ 6

Wirksamkeitsbeginn.
Diese Verordnung tritt m it dem Tage der K und

m achung in Kraft.
Erzherzog Friedrich, FM., m. p.
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371. 

Verordnung des Armeeoberkommandanten 
vom 4. Oktober 1916, V Bl. Nr. 71

betreffend den wirtschaftlichen Verkehr innerhalb des 
Okkupationrgebietes und die Ausfuhr aus dem Okkupa

tionsgebiete.

Auf Grund der Mir kraft Allerhöchsten Oberbe
fehles übertragenen Befugnisse der obersten Zivil- und 
M ililiirgewalt finde Ich für die in österceiichiisch-unga- 
rischer M ilitärverw altung stehenden, Gebiete Polens 
(Okkupationsgebiet) anizuondnen, wie' folgt:

Artikel I.

Nach § 3 der Verordnung des Armeeaberkom- 
m andanten vom 15. Dezember 1915, NV. 47 V. Bl., sind 
folgende Bestimmungen einzuschallen:

§ 3a.

Anzeigepflicht.
Jede Ausfuhr solcher W aren aus dem Okkupa

tionsgebiete, deren Ausfuhr nicht nach den §§ 1 oder 2 
verboten ist, m uss idem Kreiskomimiando', aus dessen 
AmLsgebiete die A usfuhr erfolgt-, angezeigt werden.

Die Anzeige wind unter Angabe des Hertounftor- 
tes, der W arengattung und der Ausfuhrstelle bescheinigt.

§ 3  b.

Verkehrsbeschränkungen innerhalb des Okkupations
gebietes.

Der M ilitärgeneralgouverneur ist ermächtigt, durch 
Verordnung den Verkehr zwischen bestim m ten Kreisen 
des Qklj upafionsgebfetes* m it einzelnen der in  § 1 be- 
,zeichneten Arlikgl an eine Erlaubnis des 'Kreiskom- 
m andos zu binden oder sonstigen Beschränkungen zu 
unterwerfen.

Artikel II.

§ 7, Absatz 2, der V erordnung des Armeeaberkom- 
m andanten vom 15. Dezember 1915, Nr. 47 V. Bl., bat 
zu lauten:

Bei den im  ersten Absätze bezeichneten Übertre
tungen sowie bpi Übertretungen einer auf Grund des 
§ 3  b verfügten Verkührsbesehränkung kann neben der 
Strafe dejp Verfall -der W aren ausgesprochen werden, 
deren Behandlung den Gegenstand c^s.Stnaferl^eiidtnis- 
ses bildet und die im Eigentum e des Verurteilten 
stehen. Sinti diese W aren bereits verkauft, so kann der 
Kaufpreis als verfallen erklärt werden.

Ai tifcel III.

Diese Verordnung tr itt m it dem Tage der K und
m achung in Kraft.

Erzherzog Friedrich, FM., m. p.

372. 

Verordnung des k. u. k. Militär-General-Güuver- 
neurs vom 26. September 1916, V. Bl. Nr. 75.
Durchführung des Spiritus- und Branntweinmonopols 

(Durchführungsvorschrift).
Auf Grund der §§ 2, 5 und 20 der Verordnung des 

Armee-Qberkaimmamdanten vom 22. April 1916, Nr. 55 
V.-Bl. w ird angeordnet, wie folgt:

§ 1.

Ausnahmen vom Monopole.
Vom E infuhr- und Ahsatizmianopole (§ 1 der Ver

ordnung des Armee-iOherkommanidanten), ausgenom 
m en ist jed er aus der öslerreiohisch-ungariisohen Mo
narchie eingeführte, aus Obst oder durch  Zusatz pflanz
licher Stoffe erzeugte B ranntw ein (Likör, Rosoglio, 
Rum, Cognac etc.), sowie jeder im Okkupationsgebiete 
aus Obst erzeugte B ram w ein .

Der eingeführte, vom Monopole befreite B rannt
wein unterliegt einer Abgabe, die m it dem Zolle ein
gehoben w ird und bei einer Gradhältigkeit von höch
stens 50 Grad Alkohol 50% des Zollsatzes, bei einer hö
heren Gradhältigkeit 75% des, Zollsatzes, beträgt.

In dieser Abgabe sind die ärarischen Kommis- 
sionsgebühr en inbegriffen.

§2.

Beschränkung des Absatzes.
Die nach § 4 der Verordnung des Armee-Ober- 

kom m andanten zum Absätze von Spiritus oder B rannt
wein erm ächtigten Personen dürfen nur solchen Spi
ritus, oder B ranntw ein ahspLzen-, der nach § 1 vom Mo- 
nqpole ausgenommen ist, oder von der k. u. k. M ilitär- 
verwHtung bezogen, oder aus^dern von ih r bezogenen 
Spiritus oder B ranntw ein erzeugt wurde.

§ 3.

übernahms- und Übergabspreise durch die k. u. k. 
Militärverwaltung Verschleisspreise.

Der Erzeuger h a t 'd e r  k. u. k. M ilitärverwaltung 
den Spiritus oder B ranntw ein im Rohzustände um



4
7 Kopeken, im rektifizierten Zustande um  8.2 Kopeken 
per einen Eimergnad Alkohol, loco der von der k. u. k. 
M ilitärverw altung zu bestim m enden Lieferungsstel
len, abizugeben. Die Menge und Gradhältijgkeit der ab
gegebenen Flüssigkeit wind an der von der k. u. k. Mi
litärverw altung für jeden Erzeuger festgesetzten Über
nahm sstelle am tlich ermittelt.

Der Raffinierungslohn w ird m it 1 Kopeke per 
E im ergrad des abgegebenen rektifizierten Spiritus fest
gesetzt.

Die Preise und der Raiffinierungisloihn (Absatz 1 
und 2) gelten n u r für den aus Kartoffeln oder Getreide 
erzeugten Spiritus, Aus allen anderen Rohstoffen (Me
lasse, Rübe) erzeugte Spiritus, sowie Presshefespiritius 
darf n icht für den Konsum, sondern nur für gewerbli
che Zwecke oder zur Ausfuhr verarbeitet ■werden,; die 
Preise und der Raffinierungslohn für diese Sorten w er
den bei Übernahm e durch die k. u. k. M ilitärverw al
tung fallweise festgesetzt.

Die k. u. k. M ilitärverw altung überlässt den kon
zessionierten H ändlern den S p iritu s1 oder Branntw ein 
um einen Preies, der vom k. u. k. M ilitär-G eneral-G ou
vernem ent derart bemessen wird, dass er um  eine P ro
vision van nicht m ehr als 5% hinter dem  Versehteiiss- 
preise zurückbleibt. Der P reis muss! in Goldmünzen er
legt werden, die zu ihrem  jeweilig venlautbarten An
nahm ew erte berechnet werden. Die EmpifangsStelle ist 
ermächtigt, in  rücksiicbtswürdigen Fällen den Preis in 
anderen gesetzlichen Zahlungsm itteln  enlgegenzuneh- 
men.

Der Verschleisspreis beträgt 47 Kopeken per 
Eim ergrad Alkohol.

Der Verschleijssipreis findet auf den nach § 1 vom 
Monopole aüsgenommenen Branntwein, sowie auf je 
nen B ranntw ein keine Anwendung der aus dem von der 
k. u. k. M ilitärverw altung bezogenen Spiritus durch Z u
satz pflanzlicher Stoffe erzeugt wurde (Likör, Rosoglic? 
Rum, Cognac etc.).

§4 .

übernahms-, übergabs- und Verschleissbedingungen.
Die Ü bernahm e des Spiritus oder Branntweines 

vom Erzeuger erfolgt nur durch Organe, die von der 
1c. u. k. M ilitär Verwaltung m it Erm ächtigungsdekreten 
beteilt sind.

Die Übergabe von Spiritus oder B ranntw ein an 
den H andel erfolgt nur im rektifizierten Zustande in 
einer Stärke von 50 oder 95 Grad Alkohol, in  Mengen 
von wenigstens einem  Eim er (12.299 liter), in versie
gelten m it E tiketten versehenen Flaschen von 1Uo, Vao 
oder 114 Eim er Inhalt oder in  versiegelten Fässern oder 
anderen Gebissen.

Die Übergabe an den Handel Wird auf den F la 

schen, Fässern oder anderen Befassen durch Etiketten 
und  Siegel nach den als Beilage A angesohlossenen Eor- 
m ularien ersichtlich gemacht.

Beim Absätze müssen die Preise, die sich iu r den 
in geschlossenen Gelassen verkauf Len Spiritus oder 
B ranntw ein ergeben, auf den Gefässen deutlich ersicht
lich sein.

Beim Ausschanke m üssen die Preise für je 1/a L i
ter oder iu r ein kleineres Gelass,, in dem der Ausschank 
erfolgt, durch Anschlag im  Lokale ersichtlich sein.

§5.

Transporte.
Jeder T ransport von SpiriLus oder Branntwein muss 

von einer am tlichen Bestätigung begleitet sein, dass 
er zur Ausübung des Monopolrechtes des k. u. k. Mili
tärverw altung oder m it ih rer Bewilligung erfolgt.

Ausgenommen von dieser Vorschrift sind T rans
porte:

1. von Likör, Rosoglio, Rum, Cognac etc. oder 
O hstbranntw ein (§ 1 und 3, Schlus: sah salz),

2. von solchem SpiriLus oder Branntwein, der von 
der k. u. k. M ilitärverw altung be'ieits dem Handel über
geben wurde (§ 4, Absatz 2).

§6 .

Verpflichtungen der Brennereien, Raffinerien und Händler.
Die Unternehm er, die sioli m it der Herstellung 

oder dem Absätze von Spiritus oder Branntwein befas
sen, haben bezügliqh der A rt der Herstellung und des 
Betriebes, bezüglich des Füllens und Umfüllens in die 
Gefässe, bezüglich der Übergabe und » e r n ä h m e  von 
Spiritus und B ranntw ein und bezüglich der Ausiweis- 
leiistung hierüber den ihnen von der lc. u. k. M ilitärver
waltung jeweils vorgeschriebenen Vorgang einzuhalten 
und die h ierfür erlassenen Wei-sungin zu beobachten.

Zur M itwirkung bei der D urchführung des Spiri
tus- und Branntweiumoniopoles kann  die k. u. k. Mili
tärverwaltung eine Körperschaft oder Anstalt berufen 
und deren Verpflichtungen und Vollm achten festsetzen.

§ 7.

Umfang der Konzession zum Absätze.
Die Konzession zum  Handel m it dem dem Mono

pole unterliegenden Spiritus oder Branntw eine erm äch
tigt zum  Bezüge und Absätze dieser Flüssigkeiten in 
jenen Flaäohen, in denen sie von der k. u. k. M ilitär
verwaltung abgegeben werden (§ 4, Absatz 2).

Die Konzession zum Ausschanke erm ächtigt zum 
Bezüge der Flüssigkeiten in allen Gefässien, in denen
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sie von der k. n. k. M ilitärverwaltung abgegeben w er
den und zum Absätze auch in  unverschlossenen Ge- 
läs’sijn (§ 8 der Verordnung des> Arme e ob erk omm an - 
danten).

In Bezug auf jenen Branntw ein, der dem Mono
pole n icht unterliegt, erm ächtigt die Konzession zum 
Handel, zum Bezüge und zum  Absätze des B rannt
weines in  allen handelsüblich verschlossenen Gefässen, 
die Konzession zum Ausschanke zum Bezüge in  solchen 
Gefässen unid zum Absätze auch in unverschlossenen 
Gefässen.

§ 8.

Lieferungskontingent.
Die Unternehm er, die sich m it der Herstellung von 

Spiritus oder Branntw ein befassen, haben die in der 
nächsten Betriebspeniode, das .ist im der Zeit vom 1. Sep
tem ber des einen bis Ende August des nächstfolgenden 
Jahres, voraussichtlich zu erzeugende oder zu verar
beitende Jahres™ engo im Wege des Kreiskommandos 
bis spätestens 31. Ju li eines jeden Jahres anizuzeigen.

Das M ilitär-General-Gouvernem ent wind sodann 
den einzelnen Brennereien miitteilen, welche Spiritus
m engen und an  welche Raffinerien diese von ihnen 
abzuliefern sein werden. Mit den Liefemngisfcon/urgen
ten werden n u r landw irtschaftliche Brennereien nach 
Massgabe ihrer Leistungsfähigkeit, sowie im  V erhält
nisse der zur Brennereiwdrtschaft gehörenden bebauten 
Ackerflächen unter der Bedingung beteilt, dass die bei 
Branntweinerzeugung gewonnene Schlempe als V ieh
futter verwendet wird.

Brennereien oder Raffinerien, die in  der ab ge
laufenen Betriebsperiode n icht im Betriebe standen, 
werden m it einem Lieferungskontiiigente n u r betaiilt, 
w enn die W iederaufnahm e des Betriebes m it Zustim 
m ung des Mi Ij tär-Generai-Gouvernem cnfs erfolgt ist; 
diese Zustim m ung w ird nur naohfjykiifigabe des tatsäch
lichen Bedarfes erteilt.

Betriebe, in denen im Betriebsjahre weniger als 
80% der abzuliefernden Mengen zur Übergabe an die 
k. u. k. M ilitärverw altung bereitsgestellt wlird, können, 
wenn nicht die Unmöglichkeit, eine der Anmeldung 
entsprechende Menge herzustellen, nachgewiesen wlird, 
vom M ilitär-General-Gouvernem ent geschlossen weiden.

Dieser P aragraph  f in d «  auf den durch Zusatz 
pflauzMcliei Stoffe erzeugten B ranntw ein (Likör, Ro- 
soglio, Rum, Cognac, etc.), sowie auf Ohsitforannlwem 
keine Anwendung.

§ 9.

Denaturierte" Spiritus.
Die E infuhr und der Absatz von .denaturiertem  

Spiritus sind von den gegenwärtigen Verordnungen

ausgenommen und werden vom M ilitär-General-Gou
vernem ent durch besondere Vorschriften geregelt. H ie
bei w ird auch die Art der Denaturierung, sowie der 
Bezug des D enaturierungsm ittels festgesetzt.

§ io .

Schwendungen.
Den landw irtschaftlichen Brennereien w ird ein 

Schwendungsabschlag von 2% von dem jährlichen Ge- 
.samterzeugnisse? zugesLanden. In diesem Schwendungs- 
absehlage sind alle Erzeugungs-, Lager- und T rans
partverluste der Brennereien inbegriffen.

Eine weitere Bonifizierung der Brennereien fin 
det n icht statt.

§ 11.

Übergangsbestimmungen.
Die am 1. Oktober 1916 in den B rennereien und 

Raffinerien verbleibenden Spiritusm engen werden von 
der k. n. k. M ilitärverw altung gegen die im  § 3 festge
setzten P^eisej und  unter den dortseibst verzeichneten 
Bedingungen übernommen.

Die für diese Mengen bereits entrichtete Mono
polsabgabe w ird bei der Übernahm e rückvergütet, bei 
rektifizierten Spiritus unter Zuschlag von 2% für die 
Raffinations( und  Lagerverluste, daher m it 30.6 Ko
peken per E im ergrad der übernom m enen rektifizierten 
Spiritusmenge.

Die am  1. Oktober 1916 in den Magazinen (E n
gros lagern) und  bei dein H ändlern vorhandenen Spi
ritus- und B ranntw einvorräte von einem Eim er Alko
hol aufwärts unterliegen der Nachtnagssteuer von 4 Ko
peken per Eiimergriad Alkohol.

§ 1 2 .

Wirksamkeitsbeginn.
Diese Verordnung tritt m it 1 Oktober 1916 in  

Kraft.
Der k. u. k. Mili tär-Ge neral-Gou verneur: 

Karl K uk  m. p., Feldizeugimeiister.

373. 

Verordnung des k. u. k. Militär-Beneral-Gouver- 
neurs vom 26. September 1916, V. Bl. Nr. 76.
Heranziehung des Verbandes der Branntweinbrennerei- 
ünternehmer mit dem Sitze in Lublin zur Mitwirkung 
bei der Durchführung des Spiritus- und Branntweinmo

nopols.
Mit Bezug auf § 6 der Verordnung des k. u. k. 

M ilitärgeneralgouverneurs vom 26. September 1916, Nr.
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75 V. Bl., b e tre ten d  die D urchführung des Spiritus - 
und B raun tweinmonopoiles (D urchführungsvorschrift) 
w ird angeordnet, wie folgt:

Artikel I.

Der #/e,r,l)arid der Branutwöinbreninereiiunlerneh- 
m er m it dem Sitze in Lublin« hat innemailib des Ge- 
biett's des k. u. k. M ilitär-General-Gouvernem ents L u 
blin von den B ranntw einbrennereien dein Spiritus in 
jenen Mengen sukzessive zu übernehm en, die vom Mi
litär-Generalgouvernem ent gemässr. § 8 der obizitierten 
DurcMührungsvorsichriift für die einzelnen Brennereien 
als Kontingent festgesetzt und bekanntgegeben werden.

Die Übernahm e des Spiritus h a t durch den Ver
band loco jener Raffinerien zu erfolgen, w elchen die 
betreffenden Brennereien vom M ilitär-Generalgouver
nem ent auf Grund der vorher zwischen dem  Verbände 
und den R affinerien bezüglich der Rektifizierung des 
Spiritus abgeschlossenen Vereinbarungen zugewiesen 
werden.

Diese V ereinbarungen h a t der Verband dem Mäli- 
tär-Geneiialgouvernemeint spätestens bis zum Zeit
punkte der an die Brennereien erfolgenden K ontingent
verlautbarung beikanii'tzugeben. Ebenso sind nachträg
liche Vereinbarungen m it den Raffinerien oder Ände
rungen der bereits ah^ez|ig ten  Verträge dem  M ilitär- 
Generalgouvernem ent zur Kenntnis zu bringen.

Im  Falle eines Spiiritusibedaufes für m ihtärische 
Zwecke, haben die Brenenereiien, oder der Verband der 
Brennereiunternehm er, den Spiritus in erster Linie der 
k. u. k. M ilitärverw altung gegen Vergütung von 7 Kop. 
für Riohspiritus lo6o Bahrtstatiou und 8.2 Kop. für rekti
fizierten Spiritus loco Raffinerie per Bimergiiad Alko
hol, prom pt zu übergehen.

In  diesem Falle w ird die Menge und G radhältig- 
keit des Rohspiritus, in  der Brennerei, jene des rek ti
fizierten Spiritus in der Raffinerie ermittelt.

Der Verband hat den zuständigen Kreisfcamman- 
dos jene Personen nam haft zu machen, die bei der 
D urchführung des Spiritus- und Branntweinmonopoles 
verwendet werden. Dieselben müssen volljährig und 
unbescholten sein und haben sich behufs Beteilung m it 
den Erm ächtigungsdekreten (§ 4, Abs. 1 der D urchfüh- 
rungtsvorsohi'ift) beim zuständigen Kreisihommnmdo zu 
melden. Der Verband haftet für die H andlungen und 
•Unterlassungen aller m it den Ermächtigung'sdeikrelen 
versehenen Organe und ist dafür verantw ortlich, dass 
andere Organe zur Ausübung von Exieikutivr echten ge
genüber Parteien nicht herangezogen wenden.

Artikel II.

Der V e jy jad  hat für den gemäss Artikel I dieser 
Verordnung übernom m enen Rohspiritus den in § 3, 
Absatz 1, der Durchführungsvorsehriift festgesetzten 
Preis, auf Grund der in der Raffinerie am tlich erfolgten 
Erm ittlung der Menge und Gradhältigkeit der einzel
nen Brennereien innerhalb  Monatsfrist, hingegen den 
Raffinerien] welchen der Rohspiritus zur Raffinierung 
übergeben wurde, den Raffinierungslohn von 1 Kop. 
pro E im ergrad des abgelieferten rektifizierten Spiritus 
in gegenseitig vereinbartem  Zeitpunkte zu bezahlen.

Artikel III.

Der Verband hat den Spiritus und Branntwein, in 
dem Zustande, in der Art und in dien Mengen, wie dies 
in § 4, Absatz 2, der Ä rchführungsvarsiahrift vorge
sehen ist, an den Handel um  jene Preise abzugebfen, 
die auf Grund des § 3, Absatz 4, derselben Vorschrift 
vom 1c. u. 1c. M ilitärgeneralgouvernement bemessen und 
den .Organen des Verbandes jeweils bükanntgegiaben 
werden.

Die Ausbeute von .Spiritus oder B ranntw ein in  
rektifiziertem  Zustande, der dem Handel übergehen 
werden kann, wind nach dar Menge des zur Rektifizie
rung übernom m enen Rohspiritus berechnet.

Auf 100% des, zur Rektifizierung übernom m enen 
Rohspiritus w erden 96% .auf rektifizierten Spiritus erster 
Gattung gezählt; 4% entfallen auf säm tliche Scbwen- 
dungan (Raffinations-, Lager-, T ransport- und Umfül- 
lungsverluste) und auf Rektifikutiansrüicllcstände (F u 
selöl, Äther etc.).

Die Gesam tabreehiiung der Schwendungen und 
Relcfikationsrückstände w ird m it Ende der Betriebs
periode (§ 8 der D urcbführungsvurschrift) und zwar in 
den ersten Tagen des Monates, September oder m it dem 
Tage der Enthebung des Verbandes von der M itwir
kung bei der D urchführung des Spiritus- und  B rannt- 
wemmonopolesw erfolgen. Auf Grund des Ergebnisses 
der Abrechnung hat der Verband der M ilitärverw al
tung für jeden das bezeichnete Ausmass überschreiten
den Abgang den Betrag von 34 Kop. pro Eiiinergrad Al
kohol binnen drei Tagiju bei der Kassa eines Kreiis- 
lcomniiandos zu bezahlen.

Die Raffinierungsrückstäude (Äther, Öle, die vom 
W äschen Zurückbleiben den Gewässer etc.) bleiben 
Eigentum  des Verbandes, dürfen jedoch auf Tri'nk- 
branntw ain nicht um gewandelt werden.

Die Reinheit de!s zur Übergabe an  den Handel ge
eigneten Spiritus oder Branntweines, muss' folgender 
Probe entsprechen:

10 Teile gereinigten Spiritus, enthaltend wenig-
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stens 95% Stärke, wenden m it 9 Teilen Schwefelsäure 
vom spezifischen Gewichte 1.84 gemischt; die Mischung 
w ild  zum Sieden gewarnt, die Flüssigkeit soll farblos 
bleiben.

Artikel IV.

Der Verband hat den zur Übergabe an  den H an
del geeigneten Spiritus oder B ranntw ein von den Raf
finerien in die vom Verbände errichteten Magazine 
(Engroslager) transportieren zu lassen und w ird dort 
unter Aufsicht der Finanzorgane in den speziell hiezu 
eingerichteten Umfüllungssteilen in Gefässe umgefüllt, 
wobei die Anordnungen des § 4 der D urchführungs- 
Vorschrift gealau einzuhalten sind..

Der Verband hat in den Magazinen* Stets einen 
dein laufenden Beda r IV entsprechenden Vorrat an 
Branntw einerzeugnissen in  allen vorgeschriebenen 
Mengen am  Lager zu erhalten.

Die Verschleisspreise haben auf den in  der D urch
führungsvorschrift vorgesehenen Etiketten zu lauten:

a )  bei 50-grädLgem Branntweine: 
auf hölzernen Gelassen von 1 E im er In 

h alt  23 R. 50 Kop.
auf Fldschen von 1Uo Eim er Inhalt . . — R. 59 Kop.
auf Flaschen vonjjfif E im er Inhalt . . 1 R. 18 Kop.
auf Flaschen von tk  E im er Inhalt . . 5 R. 88 Kop.

b) bei 95-grädigem Branntweine: 
auf hölzernen GelajscTt von 1 E im er Ifu-

l i a l t  44 R. 65 Kop.
auf F laschen von 1lw E im er Inhalt . . 1 R. 12 Kop.
auf Flaschen von 1lso E im et Inhalt . . 2 R. 24 Kop.
auf Flaschen von 1k  Eim er Inhalt . . 11 R. 17 Kop.

Der W ert des Gefässes ist in den oben angeführ
ten Beträgen nicht inbegriffen und muss neben dem 
Preise det Getränkes auf den E tiketten ersichtlich ge
m acht werden.

Der Verband darf den Spiriritus oder Branntwein 
nu r aus dem Magazine und zw ar nur an Händler ab
geben, die sich m it einer Konzessionsurkunde gemäss 
§ 6 der Verordnung des ArmeCoberkommandianten aus- 
weisen können; hiebei hat der Verband gegenüber allen 
Händlern des der Üb ergab sl eile zugewiesenen Rayons 
in gleicher W eise vorzugehen.

Artikel V.

Der für die Übergabe an den H andel bestimmte 
Spiritus darf von der Raffiii pni e in die, Magazine (Uim- 
füllungss teilen) nicht früher weggeibracht werden, be
vor der Verband für das aus,zuführ ende Q uantum  den 
Betrag von 34 Kop. pro Eim ergrad Alkohol an die Kasscir 
eines k. u, k. Kreiiskommandos entrichtet hat,

Diese Zahlung bildet die Pauschalsum m e des an 
die k. u. k. M ilitärverw altung abzuführenden Reiner
trages.

Der Rest der festgesetztfeli Versehlftissp:feii«f bildet 
das unbeschränkte Eigentum  des Verbandes, als E r
satz für den entrichteten Rohspirituspreis, die Rekti
fizierungskosten, Schwendungen, Transportspesen und 
alle wie im m er gearteten Regiekosten.

Artikel VI.

Der Verband hat die Zahlungen an die k. u. k. 
M ilitärverw altung in  demselben Umfange in  Golrnün- 
zen oder R ubelw ährung zu leisten, in dem der Verband 
für die abgegebenen Mengen an Spiritus oder B rann t
wein Goldmünzen oider Rubelw ährung einnimimt.

Artikel VII.

Der Verband hat alle gesetzlichen Vorschriften 
über die Erzeugung und  Raffinierung von Spiritus oder 
Branntwein, V erfrachtung, Um füllung, Auszahlung, 
Buch- und Rechnungsführung, Berichterstattung etc., 
genau einzuhalten und über W eisung des k. u. k. Mi
litär-Generalgouvernem ents auch weitere Bücher und 
Behelfe zu führen, Berichte zu erstatten und Ausweise 
vorzulegen.

Die Organe der k. u. k . M ilitärverwaltung können 
gegenüber der gesamten Gesohäf tsgebarung des Ver
bandes, ,<ä^iteo wie seiner Mitglieder die im § 11, Ab
satz 2, der Verordnung des Armeeöbekomimiandianten 
vorgesichriebenen Aufsichtsbefugnisse ausüben.

Artikel VIII.

Bei seiner gesamten Geschäftsführung hat der 
Verband siohenzustelilen, dass tatsächlich die Verord
nung des Armeeoherikommandanten vom 22. April 1916 
und die Durchführungs,Vorschrift des, k. u. k. M ilitär- 
Generalgoiuverneurs vom 26. September 1916 strengstens 
beobachtet und alle durch Schmuggel oder sonstige be
trügerische M achenschälten beschafften Spiritus- oder 
BTanntweinmen,gien der behördlichen Beschlagnahm e 
zugeführt werden.

Artikel IX.

Zur Siicherstellung der Erfüllung der A nordnun
gen der k. u. k. M ilitärverw altung hat der Verband 
eine Kaution im Betrage von 50000 Kronen zu leisten 
und spätestens am  Tage des W irksam keitsbegm nes 
dieser Verordnung, in Barem  oder in  pupilarsieheren 
Obligationen beim k. u. k. M ilitär-Generalgouvernem ent 
zu erlegen,
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Bei Zuw ideA anblungen können dem Verbände 
oder seine» schuld tragen dem Organen Ordnungsstrafen 
in der Höhe van 10—1000 Rubeln vom k. u. k .A filitär- 
Gemeraigouvernement auf erlegt wenden. Bei N ichtzah
lung haftet .für diese Strafen die obige Kaution.

F ü r jeden, diese Kaution übersteigenden Schaden, 
der dfurch N ichterfüllung d&rj Bestim m ungen dieser 
Verordnung seitens desflKerbandes oder seiner Organe 
der k. u. k. M ilitärverw altung zugefügl wenden sollte, 
hättet der Verband m it seinem gesamten Vermögen, 
sow ieim it dep Spiritusbetriebsanilagen seinen- M itglie
der, ferner jeder B renhereiunteniehm er m it der zuge
hörigen L andw irtschaft und sonstigem Vermöge® im 
Verhältnisse des aus seinen Betriebas Lütten ausgeführ
ten Spiritus oder Branntweines.

Die Kaution wind nach  Enthebung des Verbandes

von der M itwirkung bei der D urchführung fl^s Spiri
tus- und Branntweinmonopioiles und Erfüllung, aller 
PjOchyS^wei'ende'n V erbindlichkeiten dem  Verbände 
gleich rücikgesä 11.

Artikel X.

Diese Verordnung tritt m it dem 1. Oktober 1916 
in  Kraft, sofenre der Vorhand an diesem Tage die zur 
D urchführung des Monopol es notwendigen E in rich tun 
gen :|etnoffen hat.

Bei N ichteinhaltung dieses Term ines w ird dem 
Verbände für jeden Verzugstag eine Strafe .von 100 R u
beln auferlegt, soweit der Verband nicht nachweist, 
dass, die N ichteinhaltung dieses Term ines ohne sein 
Verschulden Entstanden ist.
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Artikel XI.

Bei Entheibunig des Verbundes vom der M itwir
kung bei der D urchführung des Spiritus-, .rnnd B rannt- 
weinimonopoles b a t der Verband die in den Raffinerien 
^orbandenien Spiritus- und B ranntw einvorräte an die 
k. u. k. M ilitärverw altung gegen nachstehende Vergü
tung pro Eimergirad Alkohol zu übergeben:
a) fü r Rohspiritus in der Raffinerie . . . .  7 Kop.
b) für raffinierten Spiritus in dier Raffinerie . 8.2 Kop.

F ür den Absatz des bereits in den Magazinen 
(Um füllungsstellen) befindlichen Spiritus oder B rannt
weines an  die konzessioniertein Versichleisser w ird eine 
angemessene F rist bestim m t werden.

Bei der Auflösung der k. u. k. M ilitärverw altung 
in  Polen finden die Bestimmungen-'jagp vorstehenden 
Absatzes bezüglich der Übergabe der Spiritus- und 
Brann tweinvorräte keiuffi Anwendung'. .•,

Der k. u. k. Militär-General-iGauverneur: 
Karl K uk  m. p., Feldzeugmeister.

374.

Bestimmungen 
über die Entrichtung der Nachsteuer aus Anlass der 
Durchführung des Spiritus und Branntweinmonopoles. 
t§ 11 der Durchführungsvorschrift vom 26. Sept. 1916).

Art. I.

Gegenstand der Nachsteuer.
Die im  Okkupationsgebiete am 1. Oktober 1916 

in den M agazinen (Engroslagern, Nieder/langen) und 
bei den H ändlern  (oinschliessilich Schäinlkenn) vorhan
denen Spiritus- und Braiintweinivorräte, welche in  den 
freien Verfcelr »bergegangen und zur Veräusserung 
bestim m t sind, unterliegen der Nachsteuer von 4 Kop. 
per E im ergrad Alkohol.

Art. II.

Befreiung von der Nachsteuer.

Sämtliche, a) aus der österr.-unigar. Monarchie 
eingeführte und vom Monopole ausgenommene (§ 1 
der Durchführiimgsvox’sahrift), ferner b) durch die Mi
litärverw altung erworbene, ebenso c) im  Besitze der 
privaten H aushaltungen befindliiche unid n ich t zum 
Verschleisse bestimmte, ferner d) in den Magazinen 
und bei den H ändlern befindliche Spiritus- unid 
Bna.nnitweinerzeugnisse in Mengen unter einem Eim er 
absoluten Alkohols sind von der Nachsteuer befreit.

Art. III.

Anmeldung.
Personen, wc*ln; nach Artiitel I nächsteueripflicto- 

Lige V orräte an  SpipLus- odcrVB,rann Lweiuerizeug,nässen 
besitzen, sind verpflichtet, die Menge und den Alkohol
gehalt, sowie den Ort und die Räum e der Aufbewah
rung dieser Vorräte nach dem Stande vom 1. Oktober 
1916 bis längstens 6. Oktober 1916 dem zuständigen Fii- 
nanizfi^äch-PpstenkomnTjando schriftlich iin ckuifScne'f 
AusterLigumg anzumeilden.

Das Finanzorgan, bei dem  die Anm eldung über
reicht wird, h a t die eingestellten Daten auf ihre Voll
ständigkeit zu prüfen und auf allen drei Parien  den 
Tag der Überreichung zu bestätigen. Radierte, korri
gierte oder unvollstäncO p Anm eldungen sind zurück- 
ziuweisen. Ein Pare der- Anm eldung ist der Partei zu- 
rüokzustellen.

Art. IV.

Feststellung der Menge und Gradhältigkeit.
Die Menge der vorrätigen Spiritus- und Bran.nl- 

weineinzeugnisse w ird nach  dem faktischen R aum in
halte  der einzelnen Gefässe unid bei unvollständig ge
füllten Gefässen mittels kubischer Berechnung festge- 
stellt.

Kommen Behältnisse vö'n gleicher Grösse vor, so 
ist der Inhalt je eines Behältnisses jeder Grössenlype 
zu erm itteln; die Mengrtm’pstrllu u g  erfolgt dann rech- 
nungsmässiig durch M ultiplikation des. Inhaltes m it der 
Anzahl deir Behältnisse.

Die Gradhäiltigkeit der anmelrlun gspf 1iHitilgen Spi
ritus- und Branntweinerizeugnisse wind rnil nachstehen
den Durcihsichnittsziiffern berechnet:

1. bei Spiritus m it 90 Grad,
2. bei SoleituseaBnreem m it 70 Grad,
3. bei Rum, Cognac, Sliwowitz, Franzbranntw ein 

m it 60 Grad,
4. bei gewöhnlichem  T rinkbranntw ein  und den 

sonstigen zuber eite Leu, j edoch ni cht versüssten Brannil- 
weingattungen m it 50 Grad,

5. bei Likör, Rosioglio und allen versüssten. B rannt
weingat Lungen m it 35 Grad Alkohol.

Art. V.

Beamtshandlung der Anmeldung.
Auf Grund der Anmeldung hat die am tliche E r

hebung der Menge und der Gradhältigkeiit der Sp'iri- 
tus- und Branntw einvorräte im Sinne des.A rtikels IV. 
zu erfolgen.

D ie-ah 1. Oktober 1916 abgesetzten Spiritus- und 
B ianntw einm engen sind dem am tlich erhobenen Vor-
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ra te zuzurecbnen, hingegen die vom der Monopolsver
w altung %'zoigenen von demselben in  Abzug zu hrin- 
geifflDeir am tlich konstatierte Befunid, sowie die hiebei 
erm ittelte Nachsteuer sind in  dlie drei Parien  der An
m eldung gleichlautend einzusetzen.

Die Partei ist verpflichtet, die bemessene Nach
steuer binnen 8 Tagen'MfeÄder Kassa des zuständigen 
Kreiskomimandos zu entrichten und hiat das m it den 
E inzahlungskaten versehene Pare der Anmeldung dem 
zuständigen F inanzw acbpastenkom m ando vorzuweisen 
un'd dasselbe bis Ende November 1916 aiufzubeiwahren.

Das Fiinanzwachpostenkommando h a t die beiden 
zurückbehaltenen P arien  der Anm eldungen m it den 
E inzahlungsdaten zu versehen und hievon je ein Pare 
m it einem  N am enverzeichnisse dem zuständigen 
Kreiskouim ando bis spätestens 24. Oktober 1916 vor
zulegen, hinigeien das verbleibende dritte Pare der An
m eldungen für Kontrotflzwecike und z u r  Überwachung 
der E inzahlung allfällige,r Rückstände im Aufbewah
rung zu nehmen.

Art. VI.

Transporte.
Spiritus- und B raun tweinerzeugnisse, welche sich 

w ährend der N achversteuerung auf dem Transporte 
befinden, hat der Em pfänger nach Eintreffen in dem 
Bestimm ungsorte b innen  drei Tagerpbei dem Binaniz- 
wachpo s t (|Bk o mnuMüo ordnungsgemäss anzumelden 
und die entfallende Nachsteuer zu entrichten. F ü r diese 
1 ransporte haben die Bestimm ungen des Art. V. auch 
zu gelten.

Art. VII.

Kontrollsrecht.
Die naehäeuerpfiliohtigen Personen sind bis Ende 

November 1916 verpflichtet, h insichtlich  ihrer Spiri
tus- und B ranntw einvorräte den Bezug oder die E n t
richtung der Nachsteuer auszniweiisen und stehen in die
ser H insicht w ährend dieser Zeitperiode unter finanz- 
äm tlicher Kontrolle.

Art. VIII.

Strafbestimmungen.
W ird die vorgcsehriebene Anmeldung eines api

1. Oktober 1916 vorhandenen Spiritus- oder B rannt- 
weinvorrales unterlassen, oder die angemeüdete Alko
holmenge um  10% geringer, jwE die vorhandene, be
funden, so ist eine Strafe m it dem zwei- bis vierfachen 
der Verkürzten N achsteuer vom Kreiskomm ando zu 
verh|gijjm ,i und sind die bis einschliesslich 6. Oktober 
1916 n ich t angem elde Len B ranntw einvarräte als ver

fallen zu erklären. Im  Nichteinbringuiigs.£ailc der N ach
steuer ist eine entsprechende Arreststm fe zu verhängen.

Die voirsichriftsniässig an,gemeldeten Spiritus- und 
Branntw em vorräte können, insofeme sie den Gegen
stand des ärarischen Getränkeversehleissmonoipoles b il
den, ohne spezielle Erm ächtigung der Mil«lniVÜFw:dIm ig 
auf Grund der bisherigen Konzessionen bis einscblieiss- 
lich 15. Oktober 1916 abgesetzt werden.

375. 

Feuerpolizei.
Im  Nachhange! zur h. o. Verordnung vom 15. März 

1916 Am tsblatt Nr. 6, P unk t 124 vom 1916 werden aus
zugsweise die Bestimmungen der russischen Gesetz
gebung betreffend das Feuerpolizenfwesen zur K ennt
nisnahm e und rigorosester Dartiachaohlung gebracht.

I.

Verordnung des” Staa th ü lcrsd les  Königreiches Po
len vom 15. Jun i 1819 »Über die Pflicht der S tadtver
waltung,, Schornsteinfeger und einige Löischapparate 
zu besitzen«.

(Gesetzblatt des Königreiches Polen Bid. 6.—335, ff.)

Schornsteinfeger.

§ 1. Jede Stadt m uss einen Schornsteinfeger m ie
ten, welcher verpflichtet ist m indestens jedes V iertel
jah r einm al die Schornsteine auszukehren und revi
dieren.

§ 2. Der Schorsteinfeger, der für das Unglück, das 
aus 'seiner Unvorsichtigkeit entsteht, verantw ortlich 
ist; muss nach jiqder Reinigung un|d Revision der 
Schornsteine dem Bürgermeister m ündlich Rapport er
statten. Diesen Rapport muss der Bürgerm eister zu 
Protokoll nehm en und das erforderliche veranlassen.

Löschrequisiten in den Städten.

§ 3. Alle Städte m üssen m it folgenden Lösehre- 
quisiten versehen sein:

a) jedes Haus muss eine Leiter auf das Dach h a 
ben, die m it Ziegeln gedeckten H äuser aber müssen 
eine andere Möglichkeit haben, dass m an zum oberen 
K am in gelangen kann;

b) jedes H aus m uss Seinen hölzernen Eim er zum 
W assertragen, der auf Kosten des Hausbesitzers ange- 
schaft und erhalten wird, besitzen;

c) je 10 H äuser m üssen auf Kosten ihre Besitzer 
versehen sein m it zwei Hakenstangen, 1 Kübel, 4 Hanid-
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spritzen, 1 Tonne die^zum Hcruinfahren des W assers 
bestim m t ist, 1 Leiter die m an herum  tragen kann;

d) jede Stadt muss auf je 200 Häuser eine en t
sprechend grosse Spritze und 4 W asserbehälter besitzen.

Graben und Erhaltung von Brunnen.

§ 6. Das Graben und Erhalten  von Brunnen, de
ren Zahl der Bezirks vors tolier nach der Zahl der W ohn
häuser bestimmt, muss auf KosjSii der Hausbesitzer 
ewoligen, ausgemommsffldie öfÄ dlicheai Brunnen, wo 
sol'che aiuf städtische Kosten bisher erhalten wurden. 
Die Herstellung eines Magazins muss aus den in § 4 
genannten M itteln erfolgen.

Erhaltung von Sprizen.

§ 7. Damit die Spritzen in gebrauchsiähigen Z u
stand erhalten werden, müssen die Schornsteinfeger bei 
der Mietling verpflichtet wenden, mach jeder Revision 
der Schornsteine jfüj# Spritzen zu besichtigen. Die B ür
germeister sind für die gute E rhaltung  der Spi itizen 
verantwortlich.

II.

Verordnung desjj Verwaltungsnates das König
reiches Polen vom 1. September 1836 »Über die Pflicht 
der Dorfverfwältungem, in den Dörfern, einige Lösch- 
apparate zu besitikeii«

(Gesetzblatt des Königreiches Polen, Bid. 20— 
152 m

Löschrequisiten in den Dörfern.

§ 1. In allen Dörfern, in denen die Gebäude gegen 
Feuer versichert sind, m üssen Hakenstangen — je 1 
Stange auf 3 W ohnhäuser amMsebait und  beständig 
instand gehalten werden.

§ 2. Die Anschaffung der Hakenstangen, tragen 
die Besitzer der Gebäude. Diese Kosten sowie auch E r
holtungskosten werden auf die einzelnen Besitzer durch 
den Vorsteher vjMjhilt, wonach diese Verteilung durch 
den Bezirksvorsteher bestätigt wird.

§ 3. Die Form  der H akenstangen und die Länge 
der Stangen ohne Haken, die 7—12 Ellen betragen 
kann, soll den lokalen Erfordernissen angepasst sein.

§, 4. Die Hakensitamgen m üssen beständig in ge
brauchsfähigen Zustande an  entsprechenden Orlen er
hallen  werden.

III.

Allgemeine Gubernialorganisiation. Gesetzsamm
lung Band 2 Ausgabe v. J. 1892 und Fortsetzung v. J. 
1912.

Feuerwehren und Brandmeister.

§ 329. Die Gouverneure haben darüber z.u wachen, 
dass in  den Städten, im welchen Geinreinidefeuer,wehren 
gegründet sind, die','betreffenden Gemeinden bei die
sen FeuenwehrenÄriaSLrene und vollkommen zuver
lässliche Branifmeister besitzen.

§2153. Zum  W irkugskreise der PoMizewerwialtung 
in den S tädte»  gehören die Feuerwehren, die den 
B randm eistern untergeordnet sind. Der Bestand der 
Feuerw ehren w ird durch die Etats bestimmt.

I"i §?670. Die Brandm eister1- w erden gemäss der all
gemeinen Ordnung ernannt, versetzt und abgesetzt. 
(Gesetz über die Staatsbeamte^).

Wirkungskreis der Polizei.

§ 681. Zum W irkungskreis dar Polizei gehören:
17) Mitw.uliang zur Verhütung und Löschung von 

Bränden in Wälldfern und Feldern.
21) Vorsichtsm assregaln gegen Brände in Städten 

und Dörfern.
22) V erhinderung des Baues von Gebäuden und 

dei Vornahm e vom Arbeiten gegen die besonderen Vor
schriften über die Bauten, Magazine, Grabungen und 
Anpflanzungen niaihe der Eisenbahnlinien.

23) Aufsicht darüber, dass in den, Städten und 
Dörfern die Gebäude gemäss der .geltenden Vorschrif
ten errichtet [werden.

§ 700. Die Feuerw ehr untersteht dem B rand
meistern.

§ 732. W enn m ündliche oder schriftliche D rohun- 
gen-'bdgr andere Umstände, die ein»-Gefahr für irgend
ein Dorf, Haus oder irgend eine Person darstellen kön
nen  zur K enntnis der Bezirkspolizeiverwialtung gelangt 
sind, so muss die betreffende Polizei,behönde, die davon 
erfahren hat, , die erforderlichen, IS rsichteniassregeln 
ergreifen zur Verhütung eines Schadens und zur E n t
deckung der Schuldigen.

§ 736. Die Rgfei'rksipiolizie.ibehörde (jetzt k. u. k. 
Gendarmeriiepostenlkomimanidos) achtet darauf, d ass im  
Fjalle eines Brandes in  Ortschaften, die käme selbst
ständige Ä lizeiV erw altung h ab e n ,M in e r in den Dör
fer n die entspJEjÄenden M assnahm en eingelelp t w er
den:

1) das überall, wo es möglich ist, Feuerspritzen 
eiugeführl werden;

2) d as  alle Hausbesitzer verpflichtet sind, gemäss 
dem zu dem Zwßpke angelegten Verzeichnis m it einem 
Eimer, einer Hakenstange, einem  Beil bei dem Brande 
zu erscheihen oder Leute zu senden. Sie achtet ferner 
darauf, dass die vom Feuer geretteten Besitzgegenstän- 
de vor Diebstahl und Beschädigung geschützt werden.
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§ 789.
3) dass in jedem  Dorf ein Verzeichnis aller Dorf

bew ohner angelegt und denselben m itgeteilt wird, wer 
und w-oimit er zur Löschung eines- Brandes zu erscheinen 
hat.

§ 805. Die unteren Bezi-riksipol izelb eaurlen (jetzt 
städtische Polizei, Gem aindebeam ten) miüistsen jeidem 
H ausw irt einschärfen, dass er in seinem Hause die Öfen 
und Schornsteine im m er in  Ordnung hält, dass er sie im 
Falle einer Beschädigung instandsetzt, sowie reinigen 
lässt, dass im  Gebrauch von Feuer sowohl in  den 
Bauernhäusern, als auch beim  Verlassen derselben die 
äusserste Vorsicht angew and werde, dass m an die 
Hangfassern, den Stauibhanf und den Flachs nicht in 
bewohnten Bauernhäusern, sondern in  Riegen trocknet. 
Sie m üssen darauf achten, dass H irten  und Reifenden 
unter keinen Um ständen bös W äldern, au f Feldern 
und W iesen nicht näher als 2 Klafter vom Waldle, dem 
gesäten Getreide und den Heuschobern Feuer anlegen, 
,soiwie dass si'h überall beim Verlassen des Rastplatzes 
das Feuer löschen. W enn irgendwo ein B rand aus- 
hricht, m üssen die Polizeibeam ten die Bewohner der 
nächstgelegenen Dörfer versam m eln und alle M assnah
m en zum Laschen des Feuers eihleiten. Iin den Dör
fern wachen sie darüber, dass in jedem  Hof am  Tore 
der Löschapparate bezeichnet ist, m it welchem der be
treffende H ausw irt im Falle eines Brandes sich auf die 
B randstätte zu begeben hat. Sie sorgen dafür, dass in 
den Posaden, Städtchen und Dörfen möglichst Feuer
spritzen, sowie andere Löschapparate ängesichaft w er
den.

IV.

Gesetz über die Vorbeugung .yon Verbrechen. (Ge
setzsammlung Band XIV Ausgabe vom Jahre 1890).

Pflichten der Hausbesitzer bei Bränden.

. § 303. Dem Hausbesitzern oder H ausverw altern 
ist ''es- zur unbedingten Pflicht gemacht, sobald ein 
Brand' au sirio h t, -davon der nächsten Polizeiwache Mit- i 
L üh iüfczu  m achen; bis zum  Eintreffen der Feuerw ehr 
müssTli alle irgend möglichen M assnahmen zur Lö- ■ 
schung des Brandes ergriffen werden.

Anlegen von Feuer an Wegen, Wäldern etc.

§ 304. Es- ,ist verboten Feuer auf gr-ossen W egen 
od-A an andejen Stellen an einer Entfernung von w e
niger als 2 Klaftern von W äldern oder Gebüschen, von 
gtesäten oder eingeefSftfen Getreide oder Heu, vom W ie
sen oder Gemüsegärten, von Brücken oder irgendwel
chen Gebäuden,' amzulegen. Beim Verlassen der Feuer
stelle muss m an das Feuer unbedingt laus-löschen.

Diese der Bevölkerung, der k. u. k. Gendarmerie, 
der Polizeibehörden und  £  eil Gemeindeämtern oblie
genden Pflichten werden hiom it zur K enntnisnahm e 
respecüve in Erinnerung gebracht.

376. 

Kundmachung.
In Ergänzung und teiiweiser Atljrtdarung der Ver

ordnung des k. u. k. Kreiskomimandos L. A. Nr. 48 vom 
25. Ju li 1. J. und L. A. Nr. 250 vom 25. August 1. J. 
und auf Grund der Verordnung des k. u. k. Mil. Gen. 
Gouv. E. V. Präs. Nr. 13901 w ird Folgerndes unge
ordnet:

1) Alle Produzenten, welche Überschüsse an Ge
treide besitzen, haben dieselben unbedingt, spätestens 
in den, m it Beschlagnahm szertifikaten vorgil^hrieibe- 
nen Term inen, in die Monopolmagazine abizuliefern.

Die Geldstrafe w ird vom 30 Kronen auf 60 Kro
nen für jeden nicht abgelieferten Koretz Getreide, er
höht.

Diese Gellpitrafe befrei,!, nicht von der Lieferung 
des Getreides und w ird rücksichtslos ciiigez-ogen. Aus- 
serdem wird in solchen Dörfern, -deren Einwohiffer 'das 
Getreide nicht freiwillig a-hliefern werden, -der Zwangs
drusch angeordnet und w ird .in 'diesem  Fall(pr-rück
sichtslos der ganze Getreideüberschusis, welcher sich 
bei Produzenten befindet, a-bgenommen.

2) Das k. u. k. Mil. Gen. Gouv. hat die Kopf- 
quotte für den Produzenten und seine Familiq,, von 
400 gr. auf 360 gr. GetreÜde pro Kopf und Tag er
niedrig t und für ein Pigrd 1.75 kg. Hafer pro Tag be
stimmt.

3) Das V erfüttern von Gerste i$gverboten;. .
Alle Arten von, H interkorn müssen, sobald sie 

nicht an Ort und Stelle zu Futterz wecke™ verwendet 
werden, an die Monopolmagaizine ab geliefert werden.

4) Die, an  Köfko- kas,zarzy, erteilte Bewilligung 
zum E inkauf von Getreide in den Gemeinden Skala 
und Gianowice w ird hiem it eingezogen und es darf 
n u r das KreishilfsfcomiloÄ durch vom k. u. k. Kreis- 
kommanclo legitim ierte Einkäufer, das vom k. u. k. 
Kreiskomm ando nicht beschlagnahm te Getreide ein
kaufen.

Alle Mengen beschlagnahm ten Getreides müssen 
unbedingt in diej, Monopolmagiaziue abgeliefert werden.

Die Monopolmagazine werden von nun an die L ie
ferungen n icht auf den Bes-chlagnahms.zertifiikaten be
stätigen, sondern erhält jeder Lieferant eine grüne und 
eine rote Bescheifiigung. Die grüne Bescheinigung er-
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m ächtigt zur Übernahm e des für dias Getreide entfal
lenden Betrages, die Rote dient dem Produzenten als 
Beiweis der Lieferung.

5) F ür V erarbeitung von 1 Koretz Gerste auf Grau
pen oder Mehl h a t statt 17. von nunan  20 P fund Gerste 
als Mahllohn verrechnet zu werden,

6) Jede Übertretung dieser Verordnung w ird  m it 
Geldstrafe bis 5000 K. oder m it Arrest bis 6 Monaten 
boshaft. Neben der Freiheitsstrafe bann  noch eine 
Geldstrafe bis zu 3000 K. verhängt werden.

7) Diese Verordnung tritt m it dem Tage der Ver
lautbarung in Kraft.

377. 

Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbe.

Auf Grund des Erlasses des k. u. k. M ilitär-Gene
ralgouvernem ents vom 25. September 1. J. Z. E. Nr. 
58258 und in teilweiser Änderung der im Am tsblatte 
Nr. 2 am  15. Jänner 1916 unter lauf. Zahl 22 verilaut- 
barten K undm achung w ird  betreff der Sonn- und 
Feiertagsruhe im Gewerbe für den Kreis Olkusz folgen
des angeordnet:

An Sonn- und röm. kath. Feiertagen, ausgenom 
men das Fronleichnam sfest, den ersten Tag der W eih
nachten und den Ostersonntag, dürfen alle Geschäfte 
vom 8—11 Uhr vormittags, die Lebensmittelgeschäfte 
auch von 3—4 Uhr nachm ittags offen gehalten werden.

An den obangeführten Feiertagen dürfen nur die 
Lebensmittelgeschäfte von 8—1L Uhr vorm ittags offen 
sein.

Friseurladen und öffentliche Badeanstalten d ü r
fen ihre Betriebsstätten an Sonn- und Feiertagen bis 
2 Uhr nachm ittags offen hatten, an den obangeführten 
Hauptfeiertagen aber nur bis l i  Uhr vormittags.

Die Gasthäuser, Zuckerbäckereien, Milchhallen, 
Teestuben dürfen den ganzen Tag offen sein.

Betriebe, deren Stillstand für die Allgemeinheit 
schädliche Folgen hätte (Lichwerke, W asserleitungen
u. dgl.) werden von der Sonn- und Feiertagsruhe aus
genommen, ferner auch solche Unternehm ungen, wel
che auf ununterbrochenen Betrieb angewiesen und ein
gerichtet durch E instellung des Betriebes auch nur an 
einem Tage em pfindlich geschädigt würden (Kalk
brennereien, Hüttenwerke, Spiritusraffinerien, Zucker
fabriken, Ri ngof e nzi ege leien, Glasfabriken m it W an- 
nenöfen u. dergl.).

Jüdische Geschäfte, m it Ausnahm e des einzigen 
in einer Ortschaft befindlichen Lebensmittelgeschäftes, 
dürfen ihre Betriebe an Samstagen und jüdischen 
Feiertagen einstellen, aber es werden ihnen aus diesem

Grunde keine Erleichterungen an den Sonn- und k a 
tholischen Feiertagen gewährt.

Apotheken müssen wie an W erktagen bis 9 Uhr 
abends ollen bleiben.

Übertretungen dieser Anordnungen werden auf 
Grund der Verordnung des A. O. K. vom 19./8. 19,15 V. Bl. 
Nr. 30 m it Geldstrafen bis zu 2000 K oder A rreststra
fen bis zu 6 Monaten bestraft.

Dieser Verordnung tritt m it dem Tage der •Ver
lautbarung in Kraft.

378. 

Kundmachung
betreffend Massnahmen auf wirksame Bekämpfung des 

Banditenunwesens.
Aus Anlass der Feststellung der Anwensenheit 

von Räuberbanden, die aus entlaufenen Kriegsgefan
genen, wie auch sonstigen ortsansäsigen Personen be
stehen, hat das A. O. K. m it dem Erlasse K. Nr. 3157/16 
verfügt, dass ausser der standrechtlichen Behandlung 
der Verbrecher und M itschuldigen noch folgende Mass- 
regeln zu ergreifen sind.

1) Häuser, beziehungsweise Ortschaften, die den 
Verbrechern als Zufluchtstätte (Versteck) gedient h a 
ben, werden, falls nicht rechtzeitig die Anzeige darüber 
erstattet wird, niedergebrannt.

2) Gemeindevorsteher und Soltyse, die nachge- 
w.iesenermassen von der Anwesenheit von Räubern in 
ihrem  Bereiche Kenntnis haben und die Anzeige un ter
lassen, werden als Mitschuldige behandelt.

3) In verdächtigen Ortschaften werden Geiseln 
ausgeboben.

379. 

Passwesen.
Alle nach dem 1. November 1916 zur Ausstellung 

gelangenden Reisedokumente werden nunm ehr im W e
ge des zuständigen Gendarm eriepostens eiragehändigt 
werden, wo sie m it dem  Abdrucke des rechten Zeige
fingers (in  Erm angelung desselben m it dem Abdrucke 
des rechten Mittelfingers, wenn auch dieser fehlt, des 
linken Zeige-, be,zw. in Erm angelung dieses des Linken 
M ittelfingers) zu versehen sind.

Bis zum  gleichen Zeitpunkte haben alte Inhaber 
derartiger Dukum ente dieselben beim zuständigen Gen
darm erieposten m it dem erw ähnten Fingerabdrucke zu 
versehen.

Die Bewerber haben wie bisher zur Austeilung 
der Reisedokumente persönlich im Passbüro zu er
scheinen, wo sie das Reisedokument eigenhändig zu
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unterfertigen haben. Das Roisecloikiumant w ird  wie er
w ähnt durch den zuständigen Genidarmerieposten zu- 
gesteillil werden.

380. 
Nächtlicher Wagen- und Passantenverkehr 

sowie Thorsperre.
Der W agen- unid Paissaintenverkehr im Bereiche 

des Ki'cjies Olkusz w ird  in den W intermonaten, das ist 
vom 1. Oktober bis Ende März zwischen 8 U hr Abends 
und  6 Uhr F rü h  — in den Som m erm onaten das ist 
vom 1. April bis Ende Septem ber zwischen 9 Uhr 
Abends u n d ' o Uhr F rü h  strengstens verboten.

In der StadL Olkusz und W olbrom  darf w ährend 
des ganzen Jahres der Passantenverkehr bis 11 Uhr 
nachts stattfinden.

Die H austhore in den Städten müssen w ährend 
des ganzen Jahres um  10 Uhr und in den Dörfern um 
8 Uhr Abends; gesperrt sein.

Die H auseigenlhüm er in  den Städten haben die 
W ohnungsinhaber mit Thorsehllüssiln zu versehen da
m it dieselben nach der Thoraper re in ihre W ohnungen 
g a lan ä |n  können.

Diese A nordnung tritt Sofort in Kraft.
Die Dawidierhandetnden werden ziur strengst ein 

V erantw ortung gezogen.

381. 
Unbefugter Handel und Schmuggel mit land

wirtschaftlichen Produkten.
Um dem unbefugten Hande'psoiwie denn im be

drohlicher W eise eingem senen Schmuägeilumw'esen m it 
landw irtschaftlichen Produkten (Getreide, M ahlpro
dukte u. sw.) vorzubeugen w ird folgendes angeordnet:

1) PgjSonen, welche--1 unbefugt landw irtschaftliche 
Produkte (Getreide, MahL u. . s. w.) ankiaiufen oder 
schmuggeln, werden sofort in Haft genommen und 
strenge bestraft.

2) Ausser der Konfjszierung der Produkte w ird 
ausnahm slos auch der Verfall der Zugtiere und  W a
gen, m it wischen die W are geführt w ird  ausgesprochen, 
gleichgiltig, ob dieselben im  E igenthum  des V erurteil
ten stehen oder nicht.

Diese Anordnungen sind allgem ein zu veriaut- 
baren.

Säm m tliche Sieherheitsorgane (Gendarmerie, F i- 
iianzwachp' etc.) werden aufgefordert, alle Pejfeqjgen, 
welche beim  Ankäufe oder Schmuggeln der oberw ähn
ten W are betreten werden, zu verhaften und sam m t der 
beschlagnahm ten W are soiwie den Transportm itteln  
(Zugtiere und W agen) an das Krei sk ommiando sofort zu 
überstellen.

382. 

Vorschrift für den Verkehr mit Kleesamen 
und Hülsenfrüchten.

GemäßS Verordnung des Arm eeoberkam m andnnten 
vom 11. Jun i 1916 (Vdgs. Bl. der k. u. k. M. V. P. Nr. 61) 
bestim me ich:

§ 1.
Die Verordnung des M. G. G. F. Nr. 56.517 betref

fend die Regelung des Handelsverkehre^, m it Kilieosa- 
men und HülseiniTüchten, w ird auf säm tliche Kleear- 
ten ausgedehnt.

D e r  B e s c h l a g n a h m e  u n t e r l i e g e n  d a -  
h  e r : Wicke, Plerdehohne, Peluschke« Lupine, Sera- 
della, Rothklee, Weissklee, Bastardlklee, Wundfclee, 
Hornklee, Luzerne und  Hopfenluzerne.

Der H andel m it G r a s s a m e n  aller Art (Thim o- 
tes, Raygräser ul#: w.) unterliegt innerhalb das M. G. G.- 
Bereiiches keinerlei Beschränkungen.

§ 2.
N i c h t  p r  o d u z  e,n t e n, bei denen, sich zurzeit 

Vorräte von beschlagnahm ten Sämereien befinden, h a 
ben dies s o f o r t  un ter genauer Angabe der Mengen 
beim  zuständigen Kreiskam m ando a n z u  im e 1 d  e m.

Nach dem 15. Oktober werden alle n i c h t a r i  g e 
rn e 1 d e  t e n  V o r r ä t e  an  beschlagnahm ten Säm e
reien konfisziert, w e l c h e  b e i  P e r s o n e n  v o r g e -  
f u  n  d e n w .'w  d  e n, die w e d e r  P r o d u z e n t e n  
s i n d ,  noch eine vom M. G. G.(AsacsIpUfe Legitim a
tion vorweisen, können, welche sie zum  E ,i ,n- r e s, p. 
V e r  k a u f e  s o l c h e r  S ä m e r e i e  n b  e r  e c h  it i g t.

383. 

Gewerbesteuerpflicht der Entreprenneurs 
und Lieferanten.

L au t den Bestimm ungen der Art. 366, 415 und 433 
des russischen Gewerbesteuer,gesetze) sind alter Art 
Entreprenneurs und Lieferanten zur Zahlung der Ge
werbesteuer verpflichtet.

In dem die,st den Gemeindeverwaltungen, in E rin 
nerung gebracht wird, werden dieselben zugleich auf- 
gefordert, aller Art Handelsgeschäfte (Bau,Unterneh
mungen, Lieferungen, Verpachtungen der Abgaben etc.), 
welche zwischen den Gemeinden und  Privatparteiien 
abgesahlossen werden, sofort der Fiijunzabteiljung des 
Kreiskomm andos anzuzeigen, und zwar unter persön
licher Haftung der Herren Gemeindevorsteher für die 
durch die Vernachlässigung der A nzei|gÄ fflB t herb ei- 
geführte Schäden
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384. 
Aufnahme zum Dienste bei der Finanzwache.

Das k. u. k. Arm eeoberkomm ando bat m it Erlass 
M. V. P. Op. Nr. 66390/16 die w eiter# H eranziehung 
freiwillig sieh m eldender Einw ohner des O kkupations
gebietes zum aushilfs(weiseii Dienste bei der F inanz- 
wache nach vorheriger Schulung beim  k. u. k. F inanz- 
w aahkom m ando des M ilitär-Generalgouvernem ents in 
Lublin genehmigt.

Die Bedingungen zur Aufnahm e der fejnn/^felden- 
den ist liehst p h y i s  i s c h  e r  Eignung:

a) die volle Beherrschung der polnischen Spra
che in W ort und Schrift; (jene, welche auch der deut
schen Sprache m ächtig sind, haben Vorzug);

b) eine der ihnen zufiallenden Dienstessphäre ent
sprechende Intelligenz;

c) makelloses Vorleben;
d) ein Alter von über 18 bis böi llslens 32 Jahren;
e) Besitz einer n u tzb rin g e n d en  w arm en Decke, 

guter warm er Kleidung, ebensolcher Beschuhung und 
Wäsche;

f) schliesslich die Verpflichtung mittels eigen
händig zu schreibenden und zu unterschreibenden Re
verses, zum m indest zw eijährigen Dienste und Unter-; 
werfung durch diese Zeit allen, die Finanzwa ohe b in 
denden disziplinär- und strafgericlitlichen Bestim m un
gen.

Das M ilitär-Generalgouvernem ent kann jedoch 
diesen Angestellten jederzeit ohne Angabe der Gründe 
vom Dienste entheben,

M inderjährige haben sich m it der schriftlichen 
Einw illigung «SB Vaters, (VormundesX welche von der 
Gemeinde bestättigt sein muss, ausizuweisen.

Diese Leute erhalten an Gebühren:
1) das jeweiligen Eiappenrehitum , derzeit täglich 

3 K. 90 h„
2) Löhnung täglich 2 K. 74 h.,
3) FeldzulagL täglich 1 K. 20 h.

von 10 zu 10 Tagen im vorhinein aushezaihlt.
Das halbfache E tappenrelutum  w ird jedoch die

sen Personen bei ausw ärtigen D ienstverrichtungen 
n icht zugestanden.

Ausserdem erhalten  sie die Bekleidung, und zwar: 
1 Mantel, 1 Bluse, 1 Hose, 1 Kappe und 1 Paa'r /Schuhe.

Die schriftlichen Gesuche sammit notwendigen 
Originaldokum enten sind von den Bewerbern beim 
k. u. k. Kreiskomm ando persönlich zu überreichen.

385. 
A u f r u f .

Am 26. September 1. J. vor A bfahrt des aus W ol
brom  in der R ichtung gegen Olkusz fahrplanm ässig um

7 h  59' vorm. abgehemden, dam als etwas verspäteten 
Personenzuges w urde am  Fensterbrette des Abortes dtffl 
Station W olbrom  von einem Offizial ein Paket m it 
3206 K. nebst einigen Bescheinigungen und Q uittun
gen vergessen. Der Geldbetrag bestand aus einer T au- 
senkronennote, 22 ä 100 K-Noten und 3 ä 2 K-Noten. 
Die Bescheinigungen w ar a n  m it dem Aufdrucke und 
der Stam piglie des Getreidemagazins in W olbrom  ver
sehen.

Diejenige Person, welche zweckdienliche, die Auf
findung dös, Geldes ermöglichende Angaben machen 
kann, erhält vom Verlust träger eine Belohnung von 
500 K. zugesichert.

Die Angaben sind an das nächste Gendarm eriepo
stenkom m ando oder direckt an des M ilitärgericht in 
Olkusz zu richten.

386. 

Aufforderung!
Am 22. September 1916 gegen 9‘30 h  nachm ittags 

wurde aus der Brettsäge bei der Papierfabrik in  Klucze 
zum Nachteil c|H |M eierhofbesitzers W ladim ir Mauwe 
ein Treibriem en 16 m. 30 cm. lang und 26 cm. breit 
im W erte von 750 Rubel entwendet.

Da es. w ahrscheinlich ist, dass die Täter diesen 
Treibriem en zu veräussern suchen werden und auf die
se Weise eine Spur von ihnen erhalten werden kann, 
w ird die Aufm erksam keit der Bevölkrung auf diesen 
Um stand gelenkt und wolle jederm ann, dem ein T reib
riem enstück zum Kaule angeboten w ird oder wer e in  
solches bei jem and entsteht, den betreffenden Verkäufer 
bzw. Besi tzer dem nächsten Gen da r nnvii qpostenkoui - 
m ando bzw. der Ortsnbrigkeit zur Anzeige bringen.

387. 

Aufgebot.
Es wird zur allgemeinen K enntnis gebracht, dass
1. der ledige Arbeiter Joseph Ghmura aus Bernd- 

lcowice in Russisch-Poien, w ohnhaft in G u jsö^irk  
Frankenthail, Sohn des Haiusbös, Johann Chmiuna und 
dessen Ehefrau Petr on eil a geboren Sroika, w ohnhaft in 
Bendkojwioe;

2. d ie ledige A rbeiterin M arianna Dudzinska aus 
Bodaczöw in Russisch-Polen, w ohnhaft in Gutsbezirk 
F ranken thaR Tochter des Haushes. Stanislaus Dudzin- 
ski und dessen Ehefnaju M arianna geborene Suimm, 
w ohnhaft in Bodaczöw die Ehe m iteinander eingejien 
wallen.

Die Bekanntm achung des;(Aufgebots hat in  dem 
Gutshezirk F ranken thal und in Bendkoiwice und Boda
czöw z;u geschehen.
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388.

a)  ln das deutsche Gouv. Gebiet.
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Fo
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. 
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bei (an)

1

%o
S - .-Qrt‘Q

Modrzejöw 20

N
ow

or
ad

om
sk

Lubojenka 3$- Piotrkow W olborz—Tomaszöw

2 Sielce Suwatöwka 21 Lobodno 40

Opoczno

Bialobrzegi—Toma- 
szöw

3 Zagorze 22 Popow 41 Dgba—Inowlodz

4 Ksawerow 23 Dzialoszyn (Ost.) 42 Odrzywöl—Nowe Mia- 
sto

5 Strasse 
Dabrowa—Brzezowice 24 » (West.) 43 Radom Bialobrzegi

6 Golonög (Bahnhof) 25 Krzeezow 44

K
oz

ie
ni

ce

G rabow—Warka

7 Süd. Zubkowiee 
(Bahnhof) 26

Pi
ot

rk
ow

Zmy^lona 45 Mniszew

8 Tuczna baba 27 Ossvakow 46 Magnuszcw

9

10

Strasse Lazy 28 Rychloeiee 47 Swieze Goru

Kazimierowka 29 Strumiany ■ .'' hi 48 Sieciechöw

11 Strasse 
W ydra-Duze Zawiereie 30 Boguzne—Wola We- 

zykowa 49

Pulawy

Mod rzyce—Rycice

12 Norde ndd Z a wiercie 31 K urow—Buczek 50 Moszczanka

13 Kreeiwilk 32 Lobudziee—Letöw 51 Baranow

14 StrüSse westlich 
M^jzköw 33 Karczmy 52

L
ub

ar
to

w
Drewniki

15

16

Strasse 
Nowa wies 34 W adlow—Dlutow 53 Wola Skromowska

Poraj 35 Makoszyn—Tuszyn 54 Czemierniki

17
Nowo-

radomsk

Olsztyn 36 Stroeko—Tuszyn 55 Niedzwiada

18 Mstow 37 Kielezowka—Bedkow 56 Rudka—Kij anska

19 Rudniki 38 W olborz—Ujazd

b) An der Monarchiegrenze.

l

Olkusz

Niesulowice—Lgota 5

Miechöw

Baran (Koemyrzow) 1-2 Sandomierz Zawicbost

2 Szyee—Modlniea 6 Pobiednik 13

Janow

Borow

3 Raclawice—Paczolto- 
wice 7 Sieroslawiee

(W eiehselbrücke) 14 Lazek—Zaklikowski

4 Mieehow Michalowice 8 Busk Brücke bei Szezuein 15 Lipa

9 Pinczow Opatowiec 16 Janow Lqzek Ordynaeki

10
Sandomierz

Pilaniec 17
Bilgoraj

Krzeszow

11 Saudomierz 18 Konska uliea

Der k. u. k. Kreiskommandant:

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p.
Kraköw. — Druk. W. L. Anczyca i Spölki.


